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HGB Handelsgesetzbuch
Hk-BGB Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
h. M. herrschende Meinung
Hrsg. Herausgeber
Hs. Halbsatz
HWK Henssler/Willemsen/Kalb
i. d. F. in der Fassung
i. d. R. in der Regel
IG Industriegewerkschaft
IGM IG Metall
i. E. im Ergebnis
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InsO Insolvenzordnung
i. S. d. im Sinne des
i. S. v. im Sinne von
i.V.m. in Verbindung mit
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
KIM Kooperationsinitiative Maschinenbau
KR Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsrecht
KSchG Kündigungsschutzgesetz
krit. kritisch
LAG Landesarbeitsgericht
lit. Buchstabe (lat. littera)
MAH Münchener Anwaltshandbuch
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MHdb Münchener Handbuch
MitbestG Mitbestimmungsgesetz
MMR Multimedia und Recht
MüKo Münchener Kommentar
m. w. N. mit weiterem Nachweis
n. F. neue Fassung
NK Nomos Kommentar
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report
Nr. Nummer
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NZA Neue Zeitschrift Arbeitsrecht
NZA-RR Neue Zeitschrift Arbeitsrecht – Rechtsprechungs-Report

Arbeitsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
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OLG Oberlandesgericht
OGH Oberster Gerichtshof
ÖPP Öffentlich-Private Partnerschaft
RdA Recht der Arbeit
RL Richtlinie
Rn. Randnummer
Rspr. Rechtsprechung
S. Seite oder Satz
SanB Der Sanierungsberater
SGB Sozialgesetzbuch
sog. sogenannt(e)
SPA Schnellinformation für Personalmanagement und

Arbeitsrecht
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
str. strittig
TVG Tarifvertragsgesetz
TzBfG Teilzeit- und Befristungsgesetz
u. a. und andere; unter anderem
usw. und so weiter
Var. Variante
VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift)
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vor/Vorb. Vorbemerkung
WM Zeitschrift für Wirtschaft- und Bankrecht
WSI Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut
ZAAR Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht
ZAU Zeitschrift für Arbeitsrecht im Unternehmen
z. B. zum Beispiel
ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht
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Ziff. Ziffer
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZögU Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche

Unternehmen
ZPO Zivilprozessordnung

Abkürzungsverzeichnis
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§ 1 Einleitung

A. Einführung in das Thema

Schwankende Auftragslagen stellen Unternehmen sowohl im Produktions-
als auch Dienstleistungssektor immer wieder vor Herausforderungen. In
Zeiten instabiler Marktverhältnisse müssen Produktionskapazitäten und
Produktionskraft an wechselnde Auftragslagen angepasst werden. Zur Er‐
höhung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Verbesserung der Flexibilität nut‐
zen viele Unternehmen zunehmend Fremdpersonal. Ein Fremdpersonal‐
einsatz ermöglicht es, Einsatzkräfte der Auftragslage entsprechend einzu‐
planen. Auf diese Weise können Arbeitsplätze auch bei geringer Auftragsla‐
ge erhalten bleiben und kostenintensive Leerstunden vermieden werden.
Da der Personalmehr- oder -minderbedarf häufig zeitlich befristet und
sehr kurzfristig auftritt, sind Beschäftigungsmodelle notwendig, die perso‐
nalwirtschaftliche Anforderungen schnell und flexibel umsetzen können.
Dabei stehen Unternehmen verschiedene Optionen der Anpassung des
Arbeitskräfteeinsatzes zur Verfügung. Neben dem „klassischen“ Fremdper‐
sonaleinsatz durch die Beauftragung externer Dienstleister über Werk- und
Dienstverträge oder einer Arbeitnehmerüberlassung reagieren Unterneh‐
men zunehmend mit neuen Beschäftigungsmodellen.1

Ein neues Beschäftigungsmodell, welches sich im Zuge der Flexibili‐
sierung der Personalarbeit herauskristallisiert hat, ist die Personalpartner‐
schaft. Die Idee einer Personalpartnerschaft zwischen zwei Unternehmen,
innerhalb derer Personal ausgetauscht wird, gab es schon früher, sie wur‐
de nur nicht als Personalpartnerschaft betitelt und diente vornehmlich
der Fachkräftesicherung.2 Nach der „New forms of employment study“ un‐
terfällt eine Personalpartnerschaft dem Bereich des „Ad-hoc-Employment-
sharing“. Im Gegensatz zum „Strategic employee sharing“ als langfristig an‐
gelegtem Modell ist das Ad-hoc-Mitarbeiter-Sharing eine vorübergehende
Lösung. Innerhalb der beteiligten Unternehmen bestehen vorübergehend
divergierende Personalanforderungen. In einem Unternehmen besteht un‐

1 Eurofound, New forms of employment, 3.
2 Dazu unten § 2.B.II.1.
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zureichende Arbeitsbelastung, in dem anderen ist die Arbeitslast zu hoch
für vorhandenes Personal.3

Die Terminologie „Personalpartnerschaft“ setzte sich erst während der
Corona-Krise in der öffentlichen Wahrnehmung fest.4 Innerhalb dieser wa‐
ren viele Unternehmen gezwungen, ihren Geschäftsbetrieb vorübergehend
zu reduzieren bzw. ganz oder teilweise einzustellen. Dagegen konnte die ge‐
steigerte Nachfrage in anderen Bereichen, wie im Lebensmitteleinzelhandel
oder der Daseinsvorsorge, kaum bedient werden. Diese Überkapazitäten
respektive Personalengpässe aufgrund einer bestimmten (Krisen-)Situation
bestanden nur für einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum. Um Kosten,
die durch Entlassungen oder Personalsuche entstehen, zu vermeiden oder
Fachpersonal trotz des vorübergehenden Auftragsmangels zu halten, muss‐
ten kreative Lösungsansätze gefunden werden. In diesem Kontext traten
vermehrt moderne Kooperationsformen zwischen Unternehmen auf, zu
denen auch Personalpartnerschaften zählen. Innerhalb dieser findet ein
unternehmensübergreifender Personaleinsatz statt, um die angespannte
Personalsituation abzumildern. Mitarbeiter eines Unternehmens mit zeit‐
weiligem Personalüberhang werden vorübergehend in einem Unternehmen
eingesetzt, das temporär Personalengpässe aufweist.5 Dadurch können Aus‐
lastungsspitzen abgefangen werden, ohne bei sinkender Auftragslage die
Kosten der Weiterbeschäftigung oder der Beendigung des Arbeitsverhält‐
nisses tragen zu müssen.

Um eine Personalpartnerschaft praktikabel und schnell umsetzen zu
können, entwickelten Firmen wie Mindshyft6 oder JOWOMO Online-Platt‐
formen für die Vermittlung von Unternehmen. Über diese Plattformen
können sich Interessierte für die Suche nach einem passenden Personal‐
partner registrieren. In der Folge machten eine stetig steigende Anzahl von
Unternehmen von diesem Lösungsansatz Gebrauch und nutzten Personal‐

3 Eurofound, New forms of employment, 33.
4 Vgl. u. a. Artikel bei BDS, abrufbar unter: https://www.bundesverband-systemgastrono

mie.de/de/bdsnachricht/personalpartnerschaft-von-mcdonalds-deutschland-und-aldi
.html (25.02.2024); FAZ, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unter
nehmen/wegen-corona-krise-mcdonald-s-verleiht-mitarbeiter-an-aldi-16688300.html
(25.02.2024); WAZ, abrufbar unter: https://www.waz.de/wirtschaft/presseportal/perso
nalpartnerschaft-von-mcdonalds-deutschland-und-aldi-id228738315.html (25.02.2024).

5 Näher dazu unter § 2.B.
6 Mindshyft befindet sich seit dem 23.09.2022 in der Liquidation, abrufbar unter: https:/

/www.northdata.de/?id=5458791097696256 (25.02.2024); aktuelles Beispiel bei mo‐
bileJob.com, abrufbar unter: https://www.mobilejob.com/personalpartnerschaften
(24.02.2024).
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partnerschaften als Alternative zum Personalabbau oder Kurzarbeit.7 Das
wohl bekannteste Beispiel einer Personalpartnerschaft entstand zwischen
McDonald´s und ALDI. Während Mitarbeiter in den McDonald´s-Filialen
aufgrund von öffentlichen Schließungsanordnungen nicht mehr beschäftigt
werden konnten, wurden sie im Rahmen einer Personalpartnerschaft in
ALDI-Filialen eingesetzt, welche zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer stei‐
genden Auftragslage einen vorübergehenden Personalmehrbedarf hatten.8

Aufgrund der öffentlichen Wirksamkeit solcher Nachrichten beschäftigte
sich nicht zuletzt auch die Politik mit dem Thema der Personalpartner‐
schaften.

Im Wahlprogramm der CDU/CSU zur Bundestagswahl 2021 fand sich
unter der Rubrik „Arbeitswelt der Zukunft gestalten“ folgende Passage:9

„Wir werden Personalpartnerschaften erleichtern und rechtssicherer ma‐
chen. So können sich zwei Unternehmen im Rahmen einer Kooperation
freie Personalkapazitäten mit Zustimmung der Betriebsräte untereinan‐
der zur Verfügung stellen.“

Schon vor dem Wahlkampf hatte sich das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) zum Thema Personalpartnerschaft und deren Um‐
setzung geäußert. Angesichts des während der Corona-Krise bestehenden
Bedürfnisses, Mitarbeiter anderer Unternehmen wie eigenes Personal ein‐
setzen zu können, bedurfte es der Möglichkeit einer kurzfristigen und
unbürokratischen Überlassungsmöglichkeit von Arbeitnehmern. Dazu war
nach Ansicht des BMAS keine Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsge‐
setzes (AÜG) nötig. Zur Umsetzung einer Personalpartnerschaft konnte aus
Sicht des Ministeriums auf die Ausnahmeregelung des § 1 Abs. 3 Nr. 2a AÜG
für die gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung zurückgegriffen werden.10

7 Personalpartnerschaften für Gastronomen, abrufbar unter: https://www.food-service
.de/industrie/nonfood/mindshyft-personalpartnerschaften-fuer-gastronomen-46861
(25.02.2024); Langhanke, Die Koroll Unternehmensgruppe unterstützt Traumzaun
24 bei erhöhtem Auftragseingang, FAQ Mindshyft UG.

8 FAZ, abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wegen-co
rona-krise-mcdonald-s-verleiht-mitarbeiter-an-aldi-16688300.html (25.02.2024).

9 CDU/CSU, Das Programm für Stabilität und Erneuerung, S. 39 Rn. 1287 – 1289.
10 BMAS 23. März 2020, abrufbar unter: https://beb-ev.de/wp-content/uploads/2020/0

3/Vermerk_BMAS-A%C3%9CG.pdf (25.02.2024); näher zu dieser Möglichkeit unter
§ 3.B.II.3.
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B. Forschungsbedarf

Tritt ein Beschäftigungsmodell in der Arbeitswelt auf, ist dies Grund für die
Wissenschaft, sich mit diesem auseinanderzusetzen. Rechtswissenschaftli‐
che Literatur zu dem Thema „Personalpartnerschaften“ ist spärlich und auf
eine oberflächliche Darstellung der Thematik begrenzt.11 In Deutschland
gibt es keine spezifischen gesetzlichen Regelungen für die Umsetzung einer
Personalpartnerschaft. Anlass zur Aufbereitung gibt deshalb insbesondere
die Frage, wie das geltende Recht das rechtstatsächliche Phänomen „Perso‐
nalpartnerschaft“ praxisgerecht abbilden kann. Neue Beschäftigungsformen
sind herkömmlich weniger auf arbeitsrechtliche Rechtsvorschriften zuge‐
schnitten. Sie beruhen häufiger auf kollektiv- oder individualvertraglichen
Vereinbarungen. Aus diesem Grund ist eine monografische Untersuchung
der rechtlichen Rahmenbedingungen einer Personalpartnerschaft notwen‐
dig und lohnenswert.

C. Gegenstand und Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen einer unternehmensüber‐
greifenden Personalpartnerschaft als Instrument flexibler Personalgestal‐
tung. Sie konzentriert sich dabei auf die mit dieser Thematik verbundenen
arbeits- und zivilrechtlichen und diese begleitenden betriebsverfassungs‐
rechtlichen Fragen. Außen vor gelassen werden wettbewerbs- und kartell‐
rechtliche12 sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Erwägungen.

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Dabei werden in § 2 die Grundlagen
einer Personalpartnerschaft aufgezeigt. Nach einem Blick auf den ökonomi‐
schen Hintergrund werden vor allem die charakteristischen Rahmenbedin‐
gungen beleuchtet. Behandelt werden darin die personalpolitische Einord‐
nung, gefolgt von der Betrachtung der Personalpartnerschaft als rechtstat‐
sächliches Phänomen. Der Grundlagenteil endet mit einer Abgrenzung zu
anderen Formen der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, ohne
die das Thema nicht sinnvoll behandelt werden kann.

11 Eckert/Reinbach/Burmeister, GWR 2020, 216 (217 f.); Naber/Schulte, SanB 2/20, 69
(74); Preedy, AuA 2020, 540 (543); Schütt/Böhm, SPA 2020, 97 (97); Stück, CCZ
2020, 205 (215); Walzel/Simon, CB 2020, 374 (374 ff.); Weller/Hexel/von Stechow, ZAU
2023, 12.

12 Hierzu knapp Linsmeier/von Köckritz/Bodenstein, NZKart 2020, 184 (185).
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In § 3 widmet sich die Untersuchung den rechtlichen Umsetzungsmög‐
lichkeiten einer Personalpartnerschaft. Begonnen wird mit dem „Vertrags‐
modell“, nach welchem die Personalpartnerschaft mittels eines rechtsge‐
schäftlichen Arbeitgeberwechsels umgesetzt wird. Hierbei werden verschie‐
dene Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Zudem wird der Frage nachge‐
gangen, ob der Arbeitgeberwechsel auch einseitig durch den Arbeitgeber
herbeigeführt werden kann. Es folgen Ausführungen zur Arbeitnehmer‐
überlassung, die sich schwerpunktmäßig mit einer erlaubnisfreien Arbeit‐
nehmerüberlassung auseinandersetzen. Abschließend wird die Gründung
eines vorübergehenden Gemeinschaftsbetriebs als weitere Alternative dar‐
gestellt. Zum Ende jeder Umsetzungsvariante wird auf einschlägige be‐
triebsverfassungsrechtliche Fragestellungen eingegangen, welche sich im
Kontext des gewählten Modells stellen.

Daran anschließend folgen in § 4 Ausführungen zur vertraglichen Ge‐
staltung für die dargestellten Umsetzungsmodelle. Hier geht es in erster
Linie darum aufzuzeigen, welche vertraglichen Abreden bezogen auf das
gewählte Umsetzungsmodell zwischen den Beteiligten getroffen werden
müssen. Neben den individualvertraglichen Regelungen im Verhältnis Ar‐
beitgeber- Arbeitnehmer, werden auch die auf Unternehmensebene getrof‐
fenen Vereinbarungen beleuchtet.

Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung in § 5 zusam‐
mengefasst.

C. Gegenstand und Aufbau der Arbeit
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